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Arbeitskampfrechrsprechung des BAG 

~Ha$' Du MINIMAX ,m H41t$. 
brlchl 50 {eLCh, kcm Feuer aus" 

Das Bundesarbeitsgericht h3t in einer Serie von Entscheidungen aus der jüngsten 
Zeit die rechtlichen Konturen des KoUektiven Arbeitsrechts grundlegend neu 
bestimmt. Auch wenJ1 die Tragweite dieses Bruchs mit der bisherigen Rechtspre­

chung verbal kaschien wird und die Grenzverläufe zwischen rechtm:ißigcn und 
rechtswidrigen Arbeicskämpfen insbesondere bezüglich der Aussperrung noch nichr 
überall präzis bestimmbar sind, so zeichnet sich doch ab, daß die neuerlich 
gewandelte Arbeitsbmpfkonzeption an juristische Traditionslinien :\nknüpft, die 

überwunden schienen: Sie rehabilitiert eine formal-paritätische Betrachtungsweise, 
die Streik und Aussperrung als gleichwertige und gleicheffekrive K3mpfmittel 
behandeh und es weitgehend der AUtOnomie der Ko;ditionen überläßt, ob, wann 
und in welchem Umfang sie von ihnen Gebr.luch machen. Das scheint liberal und 
gegenüber der judikativen Aufsicht über den Einsatz der Koalitionsminel ein 

begrüßenswerter Wandel. 
Doch dem ist nicht so. Nicht nur, weil bekanndieh die juristische Gleichset2.Ung 

von Arbeit und Kapital in der Art und Weise ihrer kollektiven Interessen verfolgung 
von den srrukturellen Platzvorcellen abstrahien, die im Konflikt um Löhne und 
Arbeicsbedingungen ohnedies zugunsten der Kapitalseite bestehen. Bedenkt man, 
daß sich diese pJatzvoneilc angesichts der anhaltend hohen Massenarbeitslosigkeit, 
der tiefgreifenden Rationalisierungseffekte im Zuge des technologischen Wandels 

und der neuartigen Formen der Unternehmenskooperation noch zusätzlich erheb­
lich verstärkt haben, so erscheint die sich abzeichnende Kehre der Arbeitskampf­
rechtsprechung des BAG in einem gäM:lich anderen Licht. Dies wird insbesondere 
darin deutlich, wie das Gericht die Risiken einer rechtswidrigen Arbeilskampffüh­
rung und -teilnahme neu veneilr (vg1. hierzu unter II). 

Bei juristischen Argumentationen weiß m:\n selten , waS sich ihre Urheber »eigent­
lich« dabei gedacht haben und worauf sie hinaus wollen. Wenn »Wen.ung, Kon­
struktion und Argument. O. Esser) auseinanderfallen, dann bleibt das so~iale Ord­

nungsmodell, der Kontext, in dem aus der Sicht der Richter eine EnlScheidung ihren 
spezifischen Platz erhält, typischerweise verborgen . Soziologische Analysen über 

die Gesellschaftsbilder von Richtern an deo Obergerichten sind, soweit sie vorlie­

gen, veraltet. Schon gar nicht ist untersucht und bebnnt, was sich die für die 
Rechtsprechung zum Arbeitskampfrecht verantwortlichen Richter des I. Senats des 
BAG unter Gesellschaft im allgemeinen und dem Verhältnis von Arbeit und Kapital 
im besonderen vorstellen. Sicher is t angesichts der normativen Unterbestimmtheit 
dcs kollektiven Arbeitsrechts, welches in der herrschenden Doktrin wenig mehr als 

die allgemeine Weltphilosophie, hervorgez.aubert aus und dargestellt an Art. 9 
Abs . 3 GG ist, jedoch. daß diese Vorstellungen - und nicht etwa neuere, g3r 
»bessere« jurisrisch-dogm.uische ~Eif)sichten « - die neuerliche Wende im Arbcits­

kampfrechl geprägt haben. 
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Es gilt zwar als Tugend, zu schweigen. worüber man nichts weiß . Würde diese 
Devise jedoch konsequent beherzigt. so wäre alle Wissenschaft am Ende, und 
ansonsten würde sich gähnende Langweile ausbreiten. Daher soll eingangs kräftig 
spekuliert werden: über das postmoderne Gesellschaftsbild - nicht etwa nur - des 
Hohen Senats und die Rolle. die in ihm dem Verhältnis von Arbeit und Kapital und 
dem Arbeitskampfrecht zukomme 

/. Die Überflußgesellschaft . EiTZ postkapitalistisches Märchendesign 

I. Der Urilergang des Kapitalismus 

Irgend wann gegen Ende der 60er. Anfang der 70er Jahre dieses Jahrhunderts ist der 
Kapitalismus alt und gebrechlich geworden. Schon lange Zeiten vorher war er 
gezähmt und in einen nützlichen Diener der Menschheit verwandelt worden, der 
wie von unsichtb;trer Hand für eine ungeahnte Vermehrung der Güter und wach­
senden Wohlstand gesorgt hatte. Zwar waren einige ein wenig wohlhabender als 
andere geworden (obwohl jedenfalls in unserem lande alle 3m Anfang, als der 
Reichtum noch in weiter Ferne lag, mit der gleichen knappen Barschaft ausgesuttet 
waren). :tb er diese Unterschiede fielen kaum ins Gewicht. war doch soviel vorhan­
den, daß für alle mehr als genug da war. In die J:thre gekommen, w:tren dem 
Kapitalismus jetzt Hunger, Armut und Elend nur mehr vage Erinnerungen an längst 
vergangene Zeiten . 
Was die Menschen bedrängte. war nicht länger die Linderung von Not. sondern d:ts 
Gegenteil : Die Beseitigung und Verteilung des Überflusses. Kohlchalden verstellten 
die landschaft. bergehoch türmten sich die Buuer-, Äpfel -, Weizcn- und Fleisch­
berge neben dem Weinsce. Soviel konnten die Leute weder essen noch trinken, 
obwohl sie sich reichlich darum bemühten. Und überall standen die Verkäufer 
Schlange, um ihre Waren und Güter LU Schleuderpreisen loszuwerden. Denn da die 
Menschen ihre Freiheit licbten. kam die Einführung einer allgemeinen Abnahme­
und Verbrauchspflicht leider nicht in Betracht. Immer ausgeklügeltere Methoden 
mußten daher ersonnen werden, um den schier unenneßlichen Reichrum unter die 
Leute z.u bringen. "Eine Winschaft", so konSt3lienl:ß aufmerksrtme Zcitgenossen, 
~deren Problem nichr mehr die Produktion, sondern der Absatz ist •... benötigt 
qualifizierte Konsumenten« (En:t.ensberger). Neue Geschäfrszweige entstanden - sie 
wurden sogar bald zu den Bedeutsamsten -, die nichts anderes zu tun hatten als 
bekanntz.umacheo, wie schön und wertvoll die neuesten Produkte seien und warum 
sie jedermann, wolle er nicht unglücklich werden, haben müsse. Andere waren 
damit beschäftigt, die Güter möglichst rasch veralten zu lassen und ihren kostenlo­
sen Aberansport zu organisieren. Jedes Jahr erhielten die Menschen mehr Geld. 
während sie immer weniger arbeiten durften. Weil :lUch das nicht reichte, um den 
Überfluß zu ihnen behende genug abfließen zu lassen. wurde ein eigenes Lohn- und 
Gehaltsjahr aus 13. bald 14 Monaten eingeführt, in denen natürlich niche gearbeitet 
werden konnte, weil das Kalenderjahr wohlweislich sich nach wie vor mir 12 Mona­
ten begnügte. Sodann bebmen die leute noch Urlaubsgeld, damit sie die Ferien 
nicht zu Hause verbrachten und dort womöglich heimlich weiterwerkelten . Schließ­
lich gingen die meisten Verkäufer, selbst g~nzc Länder dazu über. den Käufern nicht 
nur ihre Waren, sondern auch das Geld für deren Erwerb zu geben. 
So waren zu guter letz.t die Jugendblütentriume des Kapi(alismus - »nur wer im 
Wohlstand lebt, lebt angenehm. - doch noch Wirklichkeit geworden. Wegen seiner 

/9J 
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großen Verdienste um die Menschheit hielt man ihn, der nun selbst von seinen 
Kritikern liebevoll »Spätkapir.alismus~ genannt wurde. in hohen Ehren. Und aus 
Dankbarkeit gewähn:en ihm die Leute von dem Vielen, was sie besaßen, ein 
Gnadenbrot bis an das Ende seiner Tage. 
Inzwischen ist er, wie wir wissen, verschieden. Er hat uns entlassen in die Konsum­
und Überflußgesellschaft, die Diensdeistungs-, Kommunikations- und Tnforma­
i:ionsgesellschaft, kurz: in die nachindusrrielle, nachkapitalistische Gesellschaft. 

Hier erscheint alles anders als vorher. Was noch an Vergangen es erinnert, erweist 
sich bei näherem Zusehen allenfalls als Überbleibsel, absterbendes Relikt, meistens 
jedoch als Trugbild, bloßer Schein. Der früher viel beschworene und geschmähte 
Klassengegensatz ist ebenso verschwunden wie der Arbeiter und sein Milieu, seine 
Klassc.nlage. Die ehemals Lohnabhängigen haben sich z.u umfassend mitbesrimmen­
den Gesellschaftern, Neuen Selbständigen und stolzen Arbeitsplatzbesitzero ge­
wandelt. Dic Überflußgesellschaft kennt wcder Ausbeuwng noch Entfremdung. 
Solidarität ist eine Parole aus verklungenen Zciten, die noch nicht im Zeichen 
massenhafter Bedürfnisse nach individueller Se1bstentfaltung sunden. Mit dem 
Ableben des Kapitalismus verlor auch sein Gegenmodell, der Sozialismus, gar 

Kommunismus, Orientierung und Profil: Die vordem bestehende Systemkonkur­
renz verblaßtc und löste sich schließlich mangels Alternativen völlig auf. 

Frühmanchesterliche Aufbruchstimmung herrscht wieder im Lande, nur mit dem 
Unterschied zu damals, daß nun wirklich jede und jeder seines oder ihres Glückes 
Schmied sind oder es doch sein können. Alle starten aus dem sicheren Hafen der 
sozialen Geborgenheit, durch deren engmaschige Netze auch der größte Unglücks­

rabe nicht hindurchfallen kann. Und wer trotZdem nicht mitkommt, sollte nicht 
länger die Schuld bei der Gesellschaft suchen: Sie hat getan, was sie tUn konnte (und 

nicht wenige meinen, mehr als genug). Die verbleibenden Restrisiken der kleinen 
Unterschiede sind die letzten W:l.hrzeichen von rndividualität und Persönlichkeit, 

Autonomie, Freiheit und Menschenwürde. 
Doch auch die nachkapitalistische Überflußgesel!scha(t ist nicht frei von Sorgen, Da 
von immer weniger Leuten in immer kürLerer Zeit mehr und mehr und ohnehin 
längst zuviel Güter hergestellt werden, finden nicht alle, die tätig sein wollen, eine 
angemessene Beschäftigung. So leiden viele unter der freisetzung von Arbeit. 
Zudem strömen immer mehr Fremdc ins Land, die an dem wirtSchaftlichen Scgen 
teilhaben wollen. Und außerdem werden die natürlichen Vorräte der Erde, die in 

Form von Energie und RohstOffen, von Luft, Boden und Wasser zur Güterer:t.eu­
gung und -verteilung nötig sind, beschleunigt aufgebraucht, und es nicht absehbar, 
ob auf sie verzichtet oder für sie künstlich Ersatz beschaffen werden kann. Zwar ist 
es dem Fortschritt der Wisscnsch2ft zu verdanken, daß inzwiscnen selbst die N2rur 
nachgebaut und sogar neue Pflanzen und Lebewesen hergestellt werden können. 
Aber noch weiß niemand, ob und wie sie sich in den ohnehin schon arg strapazier­

ten und verschlissenen Naturkreislauf einfügen werden. 
Nicht alle dieser Erscheinungen sind neu. Teilweise gab es sie auch schon in der 
früheren kapitalistischen Epoche. Jedoch beruht diese scheinbare Übereinstimmung 

auf gänzlich verschiedenen, ja gegensätzlichen Ursachen. Es ist gerade nicht der 
Mangel, die unvollständige oder zurückgebliebene Entwicklung, die die dargestell­
ten Schwierigkeiten der Uberflußgesellschafr erzeugt, sondem ihr Reichtum, ihre 
Anziehungskraft und Modernität. Die »intelligenten« neuen Medien der Informa­
tion, Kommunikation und Produktion brauchen nicht nur eine entsprechende 
~intelligente« Gesellschaft, sondern auch und vor allem: »intelligente Menschen«, 
die sie zum beiderseitigen Nutzen bedienen, anwenden und weiterentwickeln 
können. Und eben daran hapert es, weil trOtZ aller Inveslitionen in Bildung, 
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ErwachseTlcnbildung und Weirerbildung, trotz aller Bereitschafr zu lebenslangem 
Lernen nichr alle Menschen die erforderliche Klugheit besitzen, Wenn die ArbeiLS­

losenquote derzeit bei erwa , 0% liegt, so zeigt dies, wieweit sich diese .Intelligenz­
schere. inzwischen geöffnet hat. Da aus technologischen wie humanitären Gründen 
kein Weg wrück zu den abstumpfenden Arbeitsbedingungen des frühen Kapiulis­
mus führt, wird die Gesellschaft noch mehr für die Bildung aller aufwenden müssen, 
Ein gewisser Bodensaa freilich, in der Unrerschicdlichkeit des menschlichen We­

sens begründet und darin ethisch gerechtfcrrigt, wird ungeachtet aller Anstrengun­
gen bestehen bleiben, Und natürlich ist die Gesellschaft in der Pllicht, sie für ein 

Leben ohne Arbeir durch angemessene BeTeiligung an ihrem Überfluß zu entschädi­
gen. 

) . Kapital lmd Arbeit in der Überf7ußgesellschaft 

Es versteht sich von selbst, daß sich insbesondere das ArbeiTsrecht in einer solchen 
intelligenten Gesellschaft nicht mehr an ideologischen Mustern festmachen kann, 
die aus der grauen frühkapi~lis(ischen Vorzeit und seiner überholten KlasseTl­
kampfvorstellung stammen , Dessen alte Dichotomien (übrigens eher manichäi­
schem als dialektischem Denken encstammend) von Kapital und Arbeit, Reichtum 
und Armut, Akkumulation und Verelendung, Herrschaft und Unterdrückung, 
Bourgeoisie und Proletariat mochten dazu angetan sein, die Energien der Menschen 
zu bündeln und zu organisieren, um die sich entfaltende kapitalistische Produk­
tionsweise sozial zu fesseln und zu zähmen, Aber das ist längst Geschichte, Was von 
ihr blieb, war eine zeidang noch die volltönende Agitation von politischen und 
gewerkschaftlichen Arbeiterführern, die vorgaben, dem längst geschlossenen sozia­
len Frieden nicht trauen zu kön nen, Doch die Wirklichkeit erwies sich als stärker. 

So kamen auch sie nicht umhin schließlich zugeben zu müssen. was ohnehin die 

meisten schon wußren: Daß die Menschen ihren Wohlstand in dem Maße vermehr­
ten, wie der Kapitalismus wuchs und gedieh. So ändern sie denn allmählich ihre 
Ziele und Programme, um ihn zu erhalten und zu unterstützen, damit auch 
weiterhin möglichst alle an seinen Segnungen teilhaben konnten. 

Und das ging eine ganze Weile auch sehr gut so, Nur kurzfristig, ~ls er bereits im 
Sterben lag und die Angst und Ungewißheir, wie es weitergehen und die Verteilung 
des Überflusses geregelt werden könnte, die Gemüter vor allem der jungen, noch 
uTlcrfahrenen Generation verwirrte, f1ackenen nochmals die alten Ideologien auf. 
Freilich vermochten diese Irrlichter nicht, die begrabenen Gegensätze wiederzube­

leben , So kam nicht mehr als eiTl merkwürdiger Totentanz zur Aufführung, in dem 
vergangene Geister beschworen und erneut rituell gebannt wurden, 
Seitdem sind die Wehklagen um den Kapitalismus verstummt. Kooperation, nicht 
Konllikt, [ndividualität, nicht Kollektivirät sind Auftrag und Chance der nachkapi­
talistischen Gesellschaft. Dic Gewerkschaften so))ten, ebenso wie dies bereiLS die 
Arbeiterparteien getan haben, ihre Rolle überdenken und gänzlich neu bestimmen, 
Dies erfordert zunächst ein Einsehen darin, daß sie nicht mehr und andere Rechte 
besitzen, g:lr historische (!) Aufträge zu verwirklichen haben, ~Is jeder andere Verein 
auch. Sie vertreten die Interessen von ohnehin Privilegierten, den ArbeiLSplatzbesit­
zern, deren Wohlstandsmehrung zwar angesichts des gesellschaftlichen Überllusses 
unverzichtbar, aber doch zum leeren Selbstzweck geworden ist. Ihr Drang zur 
Gleichmacherei behindert die Entfaltung der Phantasie und Initiative der schrump­
fenden Zahl derjenigen, die noch arbeiten dürfen, und bremst den Lauf der 
Überflußproduklion, Und zudem führen ihre Erfolge dazu, daß die Arbeitslosen 
dauerhaft von der Möglichkeit zu produktiver Selbstverwirklichung ausgesperrt 
bleiben, 

197 
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J. Arbeuskampfrecht In der Oberflußgesellschafl iiberfliissig 

Schon zu Zeiten des beginnenden Spätkapitalismus hatte das BAG in weIser 
Voraussicht erbnnt, daß .Arbeitskämpfe im allgemeinen unerwünscht«' sind. 
Heute, n~ch dem Ende des Kapilalismus, sind sie schlicht überflüssig. Eine intelli­
gente Gesellschaft kann sich ausrechnen, wieviel die Menschen verdienen müssen, 
um die Güter- und Waren massen abfließen lassen zu können. Dazu bedarf es nicht 
länger der Rhetorik des Kampfes und des Getöses von Feldschlachten, der gewaltsa­
men Behindenmgen und Produktlonsunterbrechungen, die für alle Beteiligten mehr 
Schaden als Nutzen einbringen und zudem erhebliche Kosten für die Allgemeinheit 
verursachen . Der Arbeitskampf isr vermutlich eines der letzten und sicherlich das 
lästigste Relikt aus den archaischen Frühzeiten des Kapitalismus, in denen für die 
Mehrzahl Arbeit und Leben noch existentiell miteinander verknüpft waren. Ent­
sprechend scharf wurden die hierum geführten Auseinandersetzungen ausgetragen, 
und die Rechtsordnung mußte dem durch begrenzte Zulassung des Konflikts ein 
Ventil geben. Die Voraussetzungen, unter denen eine solche Ausnahme vom Wesen 
der Rechrsordnung als Friedensordnung erforderlich waren, sind l:lngst entfallen. I 
Das gesellschaftlich irregul::ir gewordene Phänomen des Arbeitskampfes, bereits 
heure eher eine Ausnahmeerscheinung, wird den gewandelten Verhältnissen ganz 
von selbst zum Opfer fallen. Diesen fälligen Abschied LU beschleunigen, ist eine der 

vordringlichen Aufgaben im Arbeitsrecht. 
Führende Industrieverbandsvertreter, fälschlicherweise noch immer als Arbeitgeber 
bezeichnet, haben die Zeichen der Zeil durchaus erkannt und nach dem Vorbild der 

Schweiz die "intelligente« Lösung eines J>roduktionspaktes vorgeschlagen, dessen 
Fundament ein gewerkschaftlicher Verzicht auf Arbeitskämpfe sein sollte..' Da 
jedoch die bundesdeutschen Gewerkschaften, darin ganz auf Wahrung ihres Selbst­

verständnisses festgelegte Traditionsvcreine, sich auf dies Angebot nicnt einlassen 

wollren. sahen sich prominente ArbeitsrechtIer veranlaßt, in die Bresche zu springen 
und juristisch zu sekundieren: Es gelte, die Grenzen der Tarifautonomie neu zu 
vermessen' und die gewerkschaftliche Kampffreiheit wenn schon nicht ganz au(zu­
heben, so doch unter behördliche Aufsichr zu stellen.' Und vor allem, wofür sich 
mit der Änderung des § 116 AFG dann auch der Gesetzgeber stark machte, die 
Risiken des Arbeitskampfes wieder veTSlärkt diejenigen spüren zu lassen, die ihn 

führen oder doch mutmaßlich an seinen Früchten partizipieren wÜrden.6 

I BAG, GS, Besehl. v .• &. I. '9\), AP Nr. I lU An.9 GG. Arbfllsbmpl. 
2 Exemplmsch lur Ji e.," Argumt nullon 1St die Arben \'01) Picke,. Die R'ßelung der -ArbeIt>· und 

WirtschllLSbcdingungcn. - VC''''gspr"""p oder Kampfpnnz\p, ZfA H. )/J9SG, S. 199fi. 
J Die Richtung de, N.chdenkens, WIe -man m.dligenl.r muemand.r umgeh •• , g;tb D. Kirchner, Haupt· 

gcsch:il"{ührcr von GtS>m,·Mcl3l1, .ul der wlsS<nsch.ftlichen Konfcr~nz dC$ DGß :Im '7. und 
18. ) . 1987 m ludw,~sh.lcn ""Ie 10Jj;l >n: . MIr sd",,·eb,. WIrklich \·or. d.ß wir 'me, T'ße> sogcn 
konn.en : .Zukunft ohne Arb<ll...klmp{' ... u ,Zukunft des ArbellSklmpr, ... , vgl. d" Pro'okoll on : 
G. Muhr (Hn:g.), Streikre,h" Demok"ue und Sozl1lS11>l. Koln '987. S"S I und 'S). 

4 Adomen, Grenzen der Toribu,onomlc - neu g"",oßen, NJW '984. S. 595 f. Nach ihm IS' der T.1rifvenng 
flne . Ge .. 'onllausschüuung,,·t,conb><ung •. Wo mchlS z u ven.ilen '>I, ~...,n g.n gleIchwohl \'crelnh.rtf 
Lohn t rh öhungen oder ArbellSzcltverkii rzungcn ditO Unternehmen In die rolen Z,hl ..... Da.< ab.r erweISt 
,"eh fü, .Ue Arbettnehmer ,ls noch ungün'"~CT, lolglich ,md derJm~. Tarilvenr,ge "'''g~n Verstoß" 
gegen d"" Gunsllg)<clI'l'"n" lp mehug. 
Rutl,ers, I'unknonswandcl'lll Arbcu~r,,<h,, ZI A H. Jh 9&8, S. '5711., pladien ,nh.nd d", gcwerksch.lt . 
!lchcf'} Mißbr~u\:h:ll dtt T:lributono mlc vor allem lm OHl"ntlLchtn D i.c l1 $t, .Io bc r ~Udl Im Berc.lch "fIon 

Monopol.n oder Oligopolen oder on ",,-,dich subventlon .. "en Win.scballS'l.Wclgen dafür. -on den 
Tlrolbcrelch.n. In dcnen geclgn.tt Gren:wslk.n (ehjen, ... eone '''>'liliche Taril,u[$Ic!U nlen An des 
Km.lI,m,es elnzunch!en . ($. ,6 }). 

6 Zu, Gesetzgebungsgesch,chlC und ·kntik vgl. Müc~..,berg~r, § ,,6 ArG: St~di'n .one~ GesclZgebungs· 
prozesse<, I<.} H. 11r9S6, S. 166 if. und dJ(I .• RcproY;lIlSlcrung d~r Arbcl!$bmpllolg~n. KJ H. }/o986, 
S. ~81 H. 
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In solcher Zeitenwende hatte das BAG in einer Reihe von Encseheidungen Gelegen­
heit, Zulässigkcit und Grenzen des Arbeitskampfes als wichtigste und quasi gesetz­
gebende lnsranz neu zu vermessen. Worin auch immer da.~ Gesetz der Serie 

begründet sein mag. im Rhythmus von ungefähr acht Jahren hÄutet sich seine 

Rechtsprechung, und so war nach den Etappen von 1955 7, 1963\ 19719 und 1980'~ 
mir einem neuerlichen Durchbruch zu rechnen. Er ist, soviel sei vorweg angedeutet. 

nur zum Teil genutzt worden . Aber die Richtung. immerhin ein Trost. stimmt -
wenn auch auf intelligenten Umwegen. 

Bereits in seiner Kommentierung der BAG-Enrscheidungen z.um Arbeitskampf­

recht aus demjahr 1980 halte ein prominenter Arbeitsrechrler frohlockend bemerkt, 

daß die Arbeitskampffreiheit auf Arbeitgeberscitc durch die Beschränkung der 

Aussperrungsbefl.lgnis auf eine reine Defcnsivnußnahme, zudem quotenmäßig re­
gulierr, (Ot sei und es nur mehr eine Frage der Zeit sein werde, bis gleiches auch für 
die Arbeitnehmer- und Gewerkschaftsseice gelten werde." Dies schien Konsens, 
wurde doch auch von der entgegengesetzten Wane die Zukunft des Arbeitskampfes 
in einem sta:ulich verordneten Ritual gesehen . H 

Indes. dies waren erste Reaktionen. die noch von analytischer Schärfe und diagno­
stischem Mut gekennzeichnet waren. Seitdem zerriel die Debatte wieder in ihre 
eigentümlich unzeitgemäßen. noch dem Kapitalismus verhafteten Lagermemalitä­
ten, wobei die stärkeren Bataillone sich unzweifelhaft auf Seiten der Arbeitgeber 
versammelten und insbesondere die Strangulierung der Aussperrung'), die unzurei­

chende Risikobclastung der Arbeitnehmer und Gewerkschaften" sowie die Zulas­
sung systematisch organisierter gewerkschaftlicher Warnstreiks während laufender 
Tarifverhandlungen'l anakiercen. Daß sie dabei. nach dem dilettantischen und selbst 
von den Gewerkschaften abgelehnten Vorstoß der Bundestagsfraktion der .GRÜ­
NEN~. die Aussperrung gesetzlich zu verbieten '6, sogar soweit gingen, die Forde­

rung nach einer umfassenden gesetzlichen Regelung des Arbeitskampfrechts massiv 
zu propagieren'7 und hierzu endlich auch einen Entwurf vOr%ulcgen Ig, mußte das 

oberste Arbeitsgericht in Zugzwang setzen: Es gab etwas zu korrigieren. soviel war 
klar. Aber was) In welche Richtung? Cui bono? 

7 Vgl. oben Fn. I. 
S BAG, Ur!. , .. 10. ll . '96J, AP N, . 3> zu An. 9 GG, Arbell,klmpl. 
9 BAG, GS, Beschl. v. Z4 . J. '97', AP Nr. H zu Art. 9 GG, Arb,·usk.mpf. 

10 ßAG v. 10.6. '980, Ar Nr. 64 lind 6j zu Art. 9 GG, ArbclIskampf. 
1I ,·Mi, d'/1 Uneilcn des BAG ISI di, K3mplmmcllreil"·J\ zumm,.lc" auf Arbeltgebers<u< '0': ihr Ableben 

Jul Arb."o~hm":!e"c ... schelm m>r nur em .. Fr,gc der Z<II. Der Allg,·melnh." kann die, nur recht 
scm", so LIeb, Ged:tnkon zur Aussperrung, DB '980, $.21 88 rl., 2t9' . 

11 Mückcnb~rgc,. D~r A,bcl15kampl,1s staatlich tns:{.('o,crtes Ri'u.I, BIS,SozuArb 1990. s. '4,1f.. ,pi/. 
'3 Vgl . • ,Wl LIeb (Anm. 'I) und Seiler. D ie neue Ausspcrrungsrcchcsprcchung dos .BunJesarb ,,"sge~nch15. 

RdA ,,8 I. 
'4 Vgl. «\Va lsense<, D .. Ncurogelung der Arbe'LSkampl-Nc ulraJilii, "ach § 116 AFG und die Vorgaben 

du Ve,h.s,ung. DB '986, S.41911.; RllSa, Die Ncutr1litiiupflicJ" d.r ßundes,ns~1h für A,bm Im 
Arbcmkampl, NZA 1984, S. 369 /1.: P'p,e" [)ie vcrl.ssungsrcduliche Disku,,,on um cl,n "Strcikpua­
braphcn . , ZRP '986, S, 72 H.; Schulin, Arbclubmpf und Nculr,lic,lI der Bundc.san,,~h für ArbCll, DB 
,,810 BeIlage 3'; SCHer. S'allliche NCUIC'lli,., Im ArbcIlsbmpf. Zur VcrembarkclI der Ncu".li,.\UlII­
ordnung mit § •• 6 AFG, 198f. 

'5 Vgl. Clw, Sener, Anm. ~u BAG, Un. v. 11.9. I,S4, EzA Nr. 54 ~\I Art. 9 GG, Arbc,ukampf und Lo,nz, 
Das Bundes>rbeilsgen ch, und die .Neue ßcweglichk." •. Z(A H.,I \,Sf. S. ,Sr Ir. 

16 BT Dr< 10"635 e . • 8. 6. '984. 
'7 Vgl .• IW. die Be,ug' von Richardi, Kirchner, Swcr und F".uf .ul dem RdA-SympoSlum >.um 

Arbeu..bmplrechl, .bgedruckl In RdA H. 3,4",86, S. '4' 11. 
IS Gcse , ~ 7.U' Rc!;dung kollekuver ArbcllSkonfljk«·, Entwurf und Begründung, Ttib,ngcn I,S8, vgl. h(.rzu 

die knusche D,cs,dlung bel Mückt-nbcrgn, In di,·,,·m Hef, S. Li 1 11. 
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.200 Il . Die neuen Konturen des Arbeitskampfrechts: mehr Freiheit, mehr 
Risiko, weniger Kampf 

Auf den ersten Blick erscheinen die jüngsten Entscheidungen des Bundesarbeitsge­
ridus zum Arbeicskampfrecht wie ein Flickenteppich: Da wird, z.um wer weiß 
wievielten mal, judiziert zur Aussperrung'~ (und ihrem Verbm in der H.essischen 
Verfassung), zum gewerkschaftlichen Wamstreik'O, dem Sympathie- oder Solidari­

tätsstreik" , dem »wilden- Streik", zur Organisatlons- und Aufsichtspflicht der 
Gewerkschaften und ihrer Organe bei der Durchführung von Streiks'}, zur Scha­
densersatzpflicht von Streikenden, Streikleitungen und Gewerkschaften" sowie zu 
Umerlassungsansprüchen der Tarifvertr~gsparteien auf rechtswidrige Arbeils­
bmpfmaßnahmen der Gegenseite.'! Und fast überall. Innovation ist Trumpf, 
finden sich neue Krea(ionen . Das Arbeitskampfreehl ist neuerlich in Bewegung 

geraten - doch wohin steuert oder aber; schlingert es? 
Der Versuch, ein einheitliches Muster auszumachen, wird z.unächst erschwert durch 
die Tatsache, daß sich d:ls Gericht erstens relat iv strikt an die jeweils zur Entschei­
dung anstehende Frage hält und allgemein gehaltene, fallübergreifende Ausführun­
gen meidet, zum anderen durch die übliche Technik der Darstellung. die bemühe ist, 
auch Neuerungen möglichst als Fortführung de(Tradicion auszugeben. Gleichwohl 

ist davon auszugehen, daß der I. Senat des BAG eine durchaus konsequente 
Neukonzeption des Arbeitskampfrechts verfolgt, deren Konsequenzen freilich erSt 
in Ansätzen sichtbar werden . 

Arbeitskampf als Medium der Tarifautonomie 

Zweifellos in der Kontinuität s~iner bisherigen Rechtsprechung steht die Hinord­
nung des legitimen Arbeitskampfes auf das Tarifvertragssystem, die in ihren Konse­

quenzen allerdings noch strikter als bisher durchgefühn wird: "Die Funktion des 
Arbeitskampfes bestimmt die Grenzen seiner ZulässigkeiL Der Arbeitskampf ist 
wegen seiner Hilfsfunktion für die Tarifautonomie nach Art. 9 Abs. 3 GG i. V. mit 
§ I TVG gewährleistet und zulässig, Er ist ein Hilfsinsuument zur Sicherung der 
Tarifautonomie. Deshalb darf er auch nur als Instrument zur Durchseezung tarifli­
cher Regelungen eingesetzt werden . Ein weitergehendes Streikrecht läßt sich An. 9 
Abs.3 GG nicht entnehmen« . ,6 Von dieser Prämisse ausgehend bekräftigt das BAG 
abermals die Rechtswidrigkeit von nichtorgaoisierten, '>wilden .. Streiks sowie von 
gewerkschaftlichen Sympathie- oder Solidarjtäcsstrciks'7, durch die der Arbeits­
kampf einer anderen Gewerkschaft um den Abschluß eines Tarifvertrages unter­
stütZt werden so)L Zwar bemm dots Gericht zunächst unter Bezugnahme ~uf sein 

Urteil vom 5.). ~985·g, daß Sympathiestreiks lediglich "in der Regel~ rechtswidrig 

'9 Uno v .• 6.4. '988, OB '988, S. '9°1 fL und v. 7· 6. '988, DB '988, S. 1104 I. 
20 Un. \'. 11. 6. '988, OB 1988, S. '91' H. 
21 Ur .. v, 11.1. I,.S, Dß '988, 5.1'70 = Aiß 1\)88, S.1 8 , H. 
11 Un . ". 7.6. ''J88, OB 19&8.5.210' = .Bß 198?, S.IO) f. 
2) Un. v. Un. V. 11. 6. 1988 (Fn.lO). U". v. 21.6. '9SS, BB ,,89, S. fot I. und Url. v. 8. 11. '9g8, OB '98S, 

S. 1)6) (Pr.<>emformauon). 
'4 Vgl. rn. 1). 

' \ Uno v. 16. 4.1988 (Fn. 19) und di~ In Fn .• ) :>ngrgebcnen Entscheidungen. Zur An.lyse und Krotik dies".,. 
Urteilskcllc vg]. auch H . Wolter. Rich,crrechl und g.".crk.sch.ftliche Strcikfäh'gkc,I, ArbuR '988, 
5.)17 11. 

t6 Un. V. 7.6.1988 (Fn. ») OB 1988. S. >101. 

'7 Vgl. IOn. u und n. 
28 BAG AP Nr, 8\ 7.uAn.9 GG, Arb"'r<bmpL 
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sind, ausnahmsweise also durchaus Lulässig sein können. Jedoch handelt es sich 
hierbei, wie aus den weileren Ausführungen hervorgeht, nur mehr um einen 
verbalen Vorbehalt. Denn weder ergebe sich die Zulässigkeit von Sympathiestreiks­

d ie ÖTV hatte im Arbeitskampf der IG Metall um die 35-Stunden-Woche im Jahr 
1984 zu Solidaritätsver~nstalcungen während der Arbeitszeit aufgerufen - hier 
ausnahmsweise daraus, daß sie von vorneherein auf einen besrimmten, kurzen 
Zeitraum beschränkt waren. Noch seien sie etwa dann gereclllfertigt, wenn andere 
Gewerkschaften kleineren, die nicht in der Lage sind, einen wirksamen Arbejts­
kampf um einen Tarifvertrag zu fuhren , zur Herstellung taritbezogener Parität zu 
Hilfe kommen. Denn erstens ist nach Auffassung des BAG .diese urifbezogene 

Parität . .. nicht dadurch. gestört, daß im Tarifgebiet die eine Tarifvemagspartei sich 

im Einzelfall tatsächlich mächtiger erweist als die aodere~'9, und Lweicens ist es 
"Sache der Arbeirnehmcrvereinigung, diese erfordcrlich.e Mächtigkei( zu erwerben 
und zu bewahren, wenn sie als tariff:ihige Koalition an der Tarifautonomie teilhaben 
wilk)Q 

Wenig später, in seiner Entscheidung vom 7.6. 1988 zum . wilden« Streik läßt das 

Gericht denn auch konsequent die Rede von Regel und Ausnah.me fallen und glärtet 
seine bisherige Judikacur : »Bereits die Zulässigkeil des Sympathiestreiks h.at der 
Senat in ständiger Rechtsprechung verneine, weil er nicht unmittelbar der Herbei­
führung eines Tarifvertrages dient. «)( 

Rückkehr zur RechtsfiktiDn der fonnelfen ;lrbeitskampfpamäl 

Legitim ist demnach gmnd5iilzlich und, so wird man hinzufügen mussen, tlU5-

nahmslos nur mehr der unmittelbar um tarifvertraglieh.e Regelungen gcfüh.ne Ar­
bcitskampf. Erkennbar wird weiterhin, daß der I . Senat des BAG dazu tendiert, das 
Konzept der urifbezogenen Parität wieder stärker formell zu fassen lind es einer 
materialen, empirisch-sozialen, historischen sowie rechtsrunktionalen Betrachmng, 
aus der das Gericht in seinen Entscheidungen vom [0.6.1980)1 die Beschränkung 

der Aussperrungsbefugnis hergeleitet hatte, "lU entziehen. Auch wenn die realen 
Kräfteverhälmisse unparitätisch sind, ist dies für den arbeitsrechtlichen Paritätsbe­
griH irrelevant. Folgerichtig rückt das Gericht in seiner AU5sperrungsentscheidung 
vom 7. 6. [988)) denn auch ers[mals deutlich von den Grundsätzen seiner Entschei­
dungen vom 10.6. 1980 ab und teilt mit : »Der Senat hat Bedenken, ob an den 
Maßstäben der Entscheidung vom 10. 6. /980 fur die Zu lässigkeit einer Abwehraus­
sperrung festgehalten werden kanMY Bereits seinem Urteil vom 26.4. 1988)!, in 
dem es erneut die Nichtigkeit des Aussperrungsverbots der Hessischen Verfassung 
wegen Verstoßes gegen die im Tarifrecht des Bundes enthaltene Aussperrungsgaran­
(ie festgestellt haue, war zu entnehmen, daß das BAG seine Rechtsprechung wieder 
primär an der Entscheidung des Großen Senats vom 21. 5. [97 [)& ;lUszurich.ten 
gedachte . Die Aussperrung, so hatte das BAG seine ständige Rechtsprechung 
zusammengefaßt, ist ~ als Kampfmillel zur Erreichung eines tariflich regel baren 
Zieles grundsän;lich. 1':ulässig«J7 - diese Fonnulierung läßt alles offen und schließt 

19 BAG Y. 11. J. 1988 (Fn. ll) DB '988, S. "7'­
JO Ebd. 
J I A. a. O . (Fn. 16). 
J' A.3 . 0 . (Fn. 10). 
HA .:.. O. (fon . '9). 
}i DB '988, S. >10 • . 

li A. J. O. (Fn. 19). 
36 A .•. O. (Fn . 9). 
J7 DB 1988. S. '901. 

lOI 
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202 auch die Angriffsaussperrung keineswegs aus. Die Legitimationsbasis der Aussper­

rung verbreiten sich: In seinem Urteil vom 7. 6. J 988 wird die Zulässigkeic der 
Abwehraussperrung in Reaktion auf enggcfühne gewerkschaftliche Teilstreiks nun 

nicht mehr allein aus dem Gesichtspunkt gerechtfertigt. daß durch die Gefährdung 
der Arbeitgebersolidarität eine Störung der KampfpariLät bewirkt werde. Vielmehr 

könne letztere auch andere Ursachen h~bell, die freilich nicht näher dargetan 
werden ; jedenfalls komme eine Beschränkung der Aussperrungsbefugnis auf Unter­

nehmen. die z.u schon bestreikten Unternehmen in Wettbewerb stehen, nicht in 
Betr,lchLJs Die Frage. wo anstelle der früheren Quotenregelungen die Grenze der 
zulässigen Abwehraussperrung z.u ziehen sei. läßt das Gericht unbeantwonet, stellt 
aber fest. daß jedenfalls die Zahl der " kalt ausgesperrten« Arbeitnehmer hierbei 
nicht mit zu berücksichtigen sei.)? 

PreIsgabe der uluma-ralio-DoktI'1Yl 

Noch deutlichere Konturen erhält das neue Arbeitskampfkonzcpt des I . Sen:HS in 
seiner Warnstreikentscheidung vom 2[.6. [988'°. dessen Neuerungen auch für 
Insider der Materie so überraschend kamen. daß bis zur Vorlage der schriftlichen 
Uncilsgründe allgemeines Rätsclraten über die Tragweite der Veränderungen 
herrschte. Auch jetz t sind sie noch kaum abzuschätzen , so gravierend ist die 

Korrektur seiner bisherigen Rechtsprechung}"" Nach der ersten Entscheidung des 
BAG vom 17.12 . 19764' zur Zulässigkeit des kurzen, verhandlungsbegleirenden 

gewerkschaftlichen Warnstreiks hatten die Gewerkschaften die Taktik vorüberge­

hender Arbeitsniederlegungen während laufender Tarifverhandlungen zur Strategie 
der sog. »ncuen Bcweglichkcit~ weiterenrwickele. Das BAG hatte auch diese 
Srrategie im Sinne seiner Ausgangsentscheidung mit ~einen Urteilen vom 

12.9.19844' und vom 29. I. 1985'1 für zulässig erachtet, weil durch sie nur ein 
»milder Druck~ auf die Arbeitgeberseite ausgeübt werde und sie dazu geeignet 
seien, infolge der Demonstration der Streikbereitschafc der Arbeitnehmer die Eini­

gungsprozesse in den Tarifvcrhandlllngen zu beschleunigen . so daß die Durch(üh­
rung von Erzwingungsarbeitskämpfen vennieden werde. Dies rechtfert ige es, sie 
von dem ansonsten geltenden ~ultima-ratio-Prinzip " . wonach Streiks nur als letztes 
Mitte) der Konfliktaustragung nach dem Scheitern der Tarifverhandlungen zulässig 
seien. auszunehmen. Diese Argumentation hat das BAG nunmehr preisgegeben . 

Allerdings nicht, wie vielfach gefordert (und befürchtet). durch die Wiedererrich­
tung des Verbots verhandlungsbegkitender Warnstreiks oder zumindest ihre zeitli­
che und sachliche Beschränkung (etwa : einmal pro Berrieb für maximal ein bis zwei 
Stunden). Vielmehr formuliert es im Gegenteil die .ultima-ratjo-Doktrina in der 

Weise um, daß der Warnstreik keine arbeitskampfrechtliche Privilegierung mehr 

erfähn und künftig alle ansonsten erlaubten Arbeirskampfformen auch während 
laufender Tarifverhandlungen zulässig sind. 

Ausgangspunkt der Entscheidung isr die Feststellung. daß sich . angesichrs der 

38 OB 1988, 5.21°4. 
39 Ebd. 
40 A .. \. O. (Fn. '0). 
40.' So h~lt der Strett ZWISchen der IG M.r.l! und G~s.\mtmctaJl tib<r d;< Frage. ob Warnslreiks n.eh der 

neuen ßAG-Redmpredmng "W" bl<hcr. rnoglich seteo, auch nJch .mern ,dllod,gcnchrlichcn Spruch 
z ur Klarung dieser Fr,ge on VorbcrCltuns .ul die TJrifrond~ '990 unvcnnrndcr! 3n, vgl. den Bcrrcht '1\ 

Frankfurter Rundschau vom 6 . ~ . ,?S9 . 

4 ' AI' Nr . I' ~u Ar< . 9 GG, Arbc'l5k>mpf. 
4l AI' Nr. 8 t Zu Art. 9 GG. Arbelt !b mpf. 
~) AI' N r. 8) zu An .9 GG, Arbettsbmpf. 
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Entwicklung der Warnstreik-Praxi~ in den letzten Jahren~~4 diese Kampfform nicht 

mehr in rechtlich relevanter Weise von anderen Arbeitskampffonnen unterscheiden 
lasse. Weder Dauer lind Hiiufigkeit noch rntensität und Schadenshöhe bildeten 

verläßliche Abgrenzungskrirerien zwischen Warn- und Erzwingungsstreiks, jede 
"solche Definition ware willkürlich, sie fände in der Rechtsordnung keine Grund­
lage«.4l Aber auch die in der Literatur angeführten funktionalen Unterschiede 

beider Streikformen rechtfertigten nicht ihre rechdiche Ungleichbehandlung: We­
der könne differenziert werden »zwischen einer Druckausübung mit dem Ziel, 
überhaupt oder zügig oder kornpromißbereit zu verhandeln, und einer Druckaus­
übung mit dem Ziel, zum Abschluß eines Tarifvertrages zu kommen,,46, noch sei die 

Dcmonstrat;onsfunktion ein zureichendes Abgrenzungsmerkmal zwischen Warn­

und Erzwingungsstreik, weil ersterer auch »unmittelbar materielle Druckausübung 

durch die Folgen und Schäden der Arbeitsniederlegung selbst (ist)" und ";luch der 
Erzwingungsstreik herkömmlicher Art nach Scheitern der Tarifverhandlungen .. . 
jeweils gleichzeitig Kampfbereitschaft für die Zukunft (demonstriert) und damit . . . 
der möglichst baldigen Wiederaufnahme der Tarifverhandlungen (diem)"Y. Schon 
gar nicht gcrechrferrigr sei eine juristische Privilegierung des Warns!r('iks durch die 
Erwägung, er sei als notwendiger Test der Arbeitskampfbereitschaft ihrer Mitglie­

der und der Außellsciler für die Gewerkschafren unverzichtbar. Dies möge zwar so 
sein, jedoch düne "dieser Test als innergewerkschaftlicher Vorgang . .. nicht zu 
lasten der Arbeitgeberseite erfolgen~.·8 foolglich lehnt das Gericht jede Differenzie­
rung zwischen Warn- und Erzwingungsstreiks ab: • Warnstreiks auch in der Form 

der neuen Beweglichkeit unterliegen daher dem ultima-ratio-Prinzip« .49 
Dieses Prinzip erhält aber einen grundlegend gewandelten Bedeutungsgehalt. Nach 

der nunmehr geläutem:n Auffassung des BAG erfordert die Formel des Großen 
Senats vom GebOt der vorherigen .. Ausschöpfung aller Verständigungsmöglichkei­
ten«IO weder die einvernehmliche, eindeutige und offizielle Erklärung der TariIver­
tragsparteien , daß die Verhand lungen gescheitert se.icn. Noch könne dieser Zeit­

punkt material definiert werden, da dies zu unzulässiger Tarifzensur führe . Viel­
mehr sei seine Bestimmung Sache jeder einzelnen Tarifpanei: »rn der Einleitung von 
Arbeitskampfmaßnahmcn liege ... die freie und nicht nachprüfbare und daher .lllein 
maßgebende Erklärung der Tarifvertragspanei, daß sie die Versrändigungsmäglich­
keiten ohne Ausübung von Druck als ausgeschöpfr ansieht. Es gibt damit auch 
keinen weiteren maßgebenden späteren Zeitpunkt, von dem ab erst andere Arbeirs­
kampfmaßnahmen als Warnstreiks, auch solche des :\nderen Tarifpartners, zulässig 

sind. Von diesem (einheitlichen) Zeitpunkt an ist ein Warnstreik wie jede andere 
Arbeitskampfmaßnahme, auch während laufender Tarifvertragsverhandlungen, 
nicht ausgeschlossen«.! I 

Damit waren in dem zu encscheidenden Fall die Warnstreiks der Gewerkschaft 
HBV !ulässig, obwohl sie zu einem Zeitpunkt durchgeführt wurden, an deCll die 
spätere Fortsetzung der Tarifverhandlungen bereits beschlossen war - selbst wäh­
rend laufender Verhandlungen wären sie zulässig, weil auch umgekehrt . Verhand­
lungen über den Neuabschluß von Tarifverträgen ... während der Dauer von 

44 Dn '9S8, S. '9p· 
41 Ebd. 
~6 Ebd., S. '913. 
47 Ebd. 
4ß Ebd. 
49 Ebd. 
so A. " O. (h. 9). 
5 I DB '988,5.1954' 

.20J 
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2°4 Arbeitskampfmaßnahmen üblich (sind), ohne daß daraus Folgerungen für die 
Zulässigkeit der laufenden Arbeitskampfmaßnahmen gezogen würden".!' Aber, 
und das ist der springende Punkt der Entscheidung, ihre ZuJässigkeit ergibt sich 
nicht aus ihrem Charakter als Warnstreiks, der ~wie jede andere Streikform ein 
Erzwingungsstreik ist«\], sondern aus der Relativierung des ultima-ratio-Prinzips, 
die auch jede .lndere Arbeitskampfmaßnahmc: während Lwfender Tarifverrragsver­
handlungen wlässig macht. Die Bedeutung dieses Prinzips als .Ausformung des 
Grundsatzes der VerhältnismäßigkeituH reduziert sich demnach darauf, daß ~Luvor 

Forderungen für den fnhalt des abzuschließenden Tarifvertrages erhoben worden 
sind und daß in der Regel über diese Forderungen auch Tarifvertragsverhandlungen 

geführt wurden; eine Ausnahme gilt dann, wenn die andere Seile Verhandlungen 
über eine Forderung uberhaupt :lbJehnt • . 11 

Mit der juristischen Privilegierung des Warnstreiks ist es also vorbei. Streik ist 
Streik, die feinsinnigen juristischen wie sozialwissenscha.{dichen Unterscheidungen 

der Streikforrnen sind irrelevant, und sind erst einmal die Tarifverhandlungen 
aufgenommen, können Arbeitskampfmaßnahmen ergriffen werden. Angesichrs der 

drohenden Tarifzensur wird man weder .ernsthafte" Verhandlungen noch gar 
Kompromißbereitschaft vor Kampfbeginn verlangen können . Und nichts spricht 
dafür, daß sich das Privileg des Warnstreiks nun gar Lum KampfpriviJeg der 
Gewerkschaften gemausert haben könnte: Da Warnstreiks Erz.wingungsstreiks 
sind, kann ihnen jedenfalls mit der nicht mehr quotenmäßig begrenzten Defensiv­
:lUssperrung im Rahmen der Verhälmismäßigkeit begegnet werden . 
Ob auch verhandlungsbegleitende Angriffs.1ussperrungen im Kalkül der neuen 

Arbeitskamplkonzeption des .BAG liegen, ist gegenwärtig nicht absehbar. Offenbar 
wollte sich das Gericht, wie die Begründungsstrategie des Warnstreixurteils zeigt, 
soweit nicht festlegen. Denn andernfalls häHe es nahegclegen, den argumentativ 

aufwendigen Weg der rechüichen Planierung der diversen Streik formen und die 
faktische Preisgabe des ultima-ratio-Prin7;ips zu umgehen und kurzerhand auf das­

jedenfalls n:lch der ganz überwiegenden Doktrin - alles beherrschende Grundpinzip 
des Arbeitskampfrechts zu rekurrieren: das Paritätsprinzip, welches in seiner simp­
len Logik des» Was dem einen recht ist, ist dem andern billig,. von hoher Selbstcvi­

denz ist und den Arbeitgebern jedenfalls das Recht zur verhandlungsbegleitenden 
Wamaussperrung gegeben hätte. 
Die von BAG gewählte Alternative ist zudem im Hinblick auf das Ziel, Arbeirs­
kämpfe ihrer eigenen Überllüssigkeit zu überführen, riskant: Können die Tarifgeg­
ner, nur unzureichend gebändigt durch die vagen, crs! nachträglich eingreifenden 
Maßstäbe der Verhähnismäßigkeit, Geeigllerheit und Erforderlichkei( ihrer wech­
selseitigen K3I1lpfmaßnahmen sogleich gegeneinander vorgehen, so sind Arbeits­
kämpfe nach Beginn und Ausmaß kaum vorhersehbar und können überfallanig 
ausgelöst werden. Dadurch entfällt die pazifi'lierende Wirkung des faktors Zeit, der 
im Arbeitsbmpfreeht traditionell große Bedeutung beigemessen wurde und der 
elWa durch die Statuierung von VerhandJungspfliehten, Schlichtungsregelungen, 
Abkühlungsphasen und Ankündigungsfristcn vor Arbei(sk~mpfbeginn oder eben 

durch das ultima-ratio-Prinz.ip Raum z.ur Entfaltung gegeben wird. 
Aber wer weiß, welche Erwägungen das Gericht bei seiner Entscheidung gehegt hat. 
Im Kontext des oben unter I. ausgebreice!en Märchenszenarios mag es davon 

p Ebd., S. '911 ' 
SJ Ebd., S. '914. 
I~ F.bd. 
II EbJ. 
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ausgehen. daß in der nachkapicalistisehen Gesellschaft des!o weniger ArbeilSkä[1lpfc 
st,lttfinden, je größer auf beiden Seiten die - freilich auf tarifliche Auseinanderset­
zungen beschränkte - Arbeitskampffreiheit ist. Dafür spricht, d3ß die Zeiten 

vergangen sind. in denen typischerweise immer nur die eine Seite. die Gewerkschaf­
ten, Forderungen an die Gegenseite nach Lohnerhöhungen, sozialer Absicherung 
oder ArbeitszeitverküfZung stelltc. j6 [nzwisehen steht dagegen das Anliegen im 
Vordergrund. die vonnodernen kulturellen und ;lrbeilSrechclichen Blockierungen 

der ÜbcrOußproduktion zu beseitigen: »Intelligente .. Produktion erforden die 
Rundumnurzung der Technologieparks, die Gleichberechtigung aller Wochentage 
und die Möglichkeit zur indiv iduellen Ausgestalrung der Arbeilsbedingungen ent­
sprechend den Bedürfnissen der Arbeitnehmerpersönlichkeit. Deshalb muß die 
Arbeitgeberseite ,luch die Möglichkeit erhalten, ihrerseits diese Modernisierungs­

konzepte in Tarifverhandlungen einbringen und ihnen notfalls mit Kampfmaßoah­
men Nachdruck verleihen zu können. Daß dabei die zeidichen Spielräume geopfen 
werden, die vordem :t.ur Vorbereitung von Abwehrmaßnahmen gegen Streiks 
genutzt werden konnten. und der Faktor Zeit insgesamt als Kalkularionsmasse 
schwindet, ist zwangsläufig. Aber dieser Verlust war infolge der technologischen 
Entwicklung ohnedies nicht aufzuhalten, weil zunehmende Fenigungseiefe. verän­
dem: Produluionsmethoden und unternehmensübergreifende inform3tionstechno­
logische Feinabstimmung der Produktionskoordination, fehlende Lagerkapaziulen 
und Vorratshaltung dazu geführt haben, daß den sich rasant ausbreitenden Fernwir­

kungen von Arbeitsniederlegu ngen kaum mehr durch einzclbetricbliche Maßnah­
men vorgebeugt werden kann. S6, 

Erhöhung des gewerkschaftlichen Streiknsikos 

Vor diesem Hintergrund erscheim der vom BAG verfolgte Weg der Streikeindäm­
mung allenfalls als Umweg. der jedoch niche minder effektiv zum Ziel führt: 
ArbeilSkämpfe können auch ohne ihre autoritative Beschränkung dadurch verhin­
dert werden, daß die Risiken. die für die kampfführende Panei mJt ihnen verbunden 
sind. deutlich erhöht werden. Muß sie damit rechnen, daß jede ihrer Aktionen mit 
legitimen Gegenmaßnahmen der anderen Seite beantwonet werden kann, so wird 
sie dies in ihr Kalkül aufnehmen und vennutlich behutsamer zu Werk gehen, ;lls 
wenn dies nicht der Fall wäre . Mit dieser Strategie der Risikomaximierung erg:inzt 
das BAG die seit Beginn der 80fr Jahre durch seine Rechtsprechung zum Arbeits­
kampfrisiko l7 und durch die Änderung des § [16 AFGss verfolgte Politik einer 
Privatisierung der Arbeitskampfrisiken durch eine komplementäre Steigerung der 
kollektivrechdichen Streikrisiken. Dem entspricht es, daß d3s Gericht in seinen 
neueren Entscheidungen weirgefaßte Sorgf~ltsp{]ich[en der Gewerkschaften im 
Hinblick auf Organisation. Durchführung und Überwachung von Slreiks statuiert 

56 Deutlich wurde dies kü,.lIich an dcn Verh.\J1dlungen über emen n.uen Manlelurifvenrag on du 
Druclundmtr,e und fur da, Z<l(ung~verlog'ge"'crb<, Der Kündigung der l",h~rlgcn M~nt<,brifvcnrägc 
durch die Ge",,,ksch.ft zum J I. 12 . '9&S hat der ßundesverbmd Druck die Kündißung der Anhange 
zum MTV omgegengesf17.1. Ocr Arbeitgeberverband "erfolgl damj( d,s Ziel, di< dort mth.hnen 
Besctzungsrcgdn on MaschInen und die Foc.horb<Jlcr:rnbmdung zu rco,dicr<n . Oie JG Druck rechncte 
(zu Unrecht) Pre"ebenchlen zufolge In der T.\rif.u,eon>ndcrselzungcn auch mit Ang"ffsausspcmJngen 
dtr Arbeitgeber und warf ihnen vor. dic Verhandlung"" von Begmn an nochl ern,thalo gdühn ~u hoben . 
"g). den Bencht In TAZ·H.mburg v. LJ.!. .,8.9. 

563 Vgl. >.u Jen mUlmoßlichen Amwtrkungcn dic .. r EmwlckJung d.e B<.cnge on: ßicbackJZochlin (Hrsg.), 
Ende de$ Arbcn.skamples? TcchnihnlwlckJung wod Sorei", H:unburg "&9. 

57 SAG, Beschlusse vom ».1>. \980, [lAG EzA Nr. 7 und 8 tU S 6'5 SGB, Be<nebsrlSiko. 
58 G v. '5, j . 1956, ßGßI I S.740, 

20) 
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206 und die juristischen Zurechnungskritcrien für ihre dcliktische Schadensers:HZ.haf­

tung derart extensiv gefaßt hat. daß sie einer Gefährdungsbaftung deurlieh angenä­
hert sind. 
Danach ist eine Gewerkschaft. die zum Streik aufruft. verpflichtet, . das Kampfver­
halten der Arbeitnehmer zu beobachten und gegebenenfalls auf diese einzuwirken. 
daß die Grenzen eines wlässigen Arbeitskampfes und einzelner Arbeitsbmpfm~ß­
nahmen nicht überschritten werden .«19 Da alle M~ßnahmen un:wlässig sind, die 
über bloßes Zureden. sich am Streik zu beteiligen. hinausgehen60

• haben die von der 
Gewerkschaft zu bestellenden Aufsichtsorgane dafür Sorge zu tragen, daß insbeson­
dere die Behinderung arbeitswilliger Arbeitnehmer am Betreten des Betriebes und 
die Verhinderung des Zu- und Abgangs von Waren und Kunden llnrerbleiben . Die 
örtlichen Streikleitungen sowie die sonstigen verantwortlichen Funktionsträger 
dürfen solche Handlungen nicht nur selbst nicht initiieren. an ihnen mirwirken oder 
sie billigend dulden, sondern sie haben gerade 3uch in emotional hochgradig 
angespannten Situationen die Pflicht, mäßigend auf die Streikenden einzuwirken.6

' 

Auch wenn die Gewerkschaft ßlockadeaktionen weder veranlaßr noch von ihnen 
Kenntnis hat. so sind ihre Vertreter gehalten. auf entSprechende Hinweise der 
betro(fenen Betriebe an den On des Gescnehens zu eilen und zu versuchen. die 

rechtswidrigen Störungen zu bcenden .62 Tun sie dies nicht oder handeln die 
örtlichen Streikleiter als verfassungsmäßig berufene Organe der Gewerkschaft ihren 
Pflichten zuwider, so haftet die Gewerkschaft zwingend und in vollem Umfang für 
den dadurch dem Unternehmen entstandenen Schaden wegen teduswidrigcn Ein­
griffs in den eingerichteten und ausgeübren Gewerbebetrieb gern. § 823 Abs . ! i. Vb . 
mit § 31 BGß. Wahrend sich die Gewerkschaft von der Haftung für unerlaubte 
Handlungen von Streikposten nach § &}t BGB entlasten kann. wenn sie nachweist. 
daß sie bei deren Auswahl und Unterweisung die erforderliche Sorgfalt beaehter haI. 
ist sie für "Streikexzesse~ ihrer Organe ausnahmslos schadensersarzpllichtig - und 
dies. obwohl ein anSOnSten rechtmäßiger Arbeitskampf nicht dadurch rechtswidrig 
wird. »daß an läßlich dieses ArbcitSkarnpfcs streikende Arbeitnehmer. Streikposten 

oder Streikleitungen rechtswidrige Handlungen begehen. die vom Streikrecht nicht 
gedeckt sind ... 6J Der einzig verl:ißliche Weg. dieses weder nach Anlaß noch Umfang 

zu überblickende Haftungsrisiko selbsr bei rechtmäßigen Streiks zu vermeiden. ist 
der Verzicht auf Arbeilskämpfe. 
~Das MiucJ des Streiks isr eine schade Waffe. Das verbieter es, das Streikrecht 
Personen oder Gruppen anzuvertrauen. bei denen nicht die Gewähr dafür besteht. 
daß sie nur in dem vertretbaren Umfang davon Gebrauch machen werden« . Mit 
diesem Argument hatte das BAG bereits in seiner ersten Emscheidung zum »wilden 
Streiks« vom 20. 12 . 19636, begründet. warum es nötig iSI. »zu Kontrollzwecken 

Stellen ein:wschaltcfl . die wegen ihrer Stellung im Arbeitsleben. ihrer Bedeutung in 
wirtschaftlicher Hinsicht und ihrem Wissen auf dem Gebiet des Arbeitskampfrechts 
die Gewähr dafür bieten. daß nur in wirklich begründeten Fillen gesrreikt wird und 

59 Un. ". 11. 6.19&8 (Fn.lo). DB 19S8. 5. '9\6. 
6<J Ebd .• S. '95 S. 
6, Dits w" spezlell,n dem der Entsche,dung vom 1' . 6. '988,0..1. O. (Fn. O}) ~ugrundelicgenden Sachver­

hah der Fall. Hier Wl( ein ßC7.lrkssekrel:ir eier IG Druck und Pap,er als örtlicher S"eiklrller wahrend 
eInet" ~rrcik. und RIClCkadc.())akrinn \'on C10cm 1.,clCr.lnlcn(;tIhr7..e:uG 7wr:lm;\! uhcrf.ahrcn worden} 
worau/hm der anwr,ende 1 . LandcsvorSltu:no. der GClVcrkschai< ausgerufen haben soU. h't( sc, ein 
Mord pa",en, JetZI ",erde d" Druckun'rum dicht gemacht. DlS ßAG wenet "die Verbreitung der 
Mordthc.w. ,Is $chuldh,ules Schüren von Emotlon.n .• ufgrund cle".n der Bekl>g" selbst sow,,' die 
Gewerkschaft . (.11, cl',c Behauptungen der Kllgcnn zutreffen , (ur den ihr enm.nden"" Sch~dcn h.hen . 

61 BAG. Uno v. ~ . , 1. '988, • . a O. (l"n.l}). 
6} Ur< . v. 11. «. '988, (fn, '9), DB '98&. S. '9SS. 
64 A. a. O . (1'".8). 
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daß im Falle eines Streiks die im AlJgemeinimeresse erforderlichen Kampfregeln 

eingehalten werden«."l Aus damaliger Sicht kamen als solche verläßliche KontrolJ­
stellen bei Streiks nur die Gewerkschaften in Frage - mit der rechlsdogmatischen 
Konsequenz, daß die Kontrolleure zu den einzig legitimen I11htlbern des Streikrechts 

und das Arbeimehmergrundreeht des An.9 Abs.3 GG zum Verbandsgrundrecht 
umgestaltet wurde.66 Das BAG sieht sich hcute offenbar veranlaßt, die Gewerk­

schaften nachdrücklich daran zu erinnern, daß sie diese Kontrollaufgabe mit beson­

derer Intensität und Sorgfalt auszuüben haben. 
Von der Steigcrung dieser Sorgfaltspflicht für - im Kem - eIgenes, vorausgegangenes 
gefährliches Handeln hin zum völligen Entzug der riskanten Handlungskompetenz 

ist logisch gesehen kein großer Schritt. Juristisch allerdings stehen Welten dazwi­
schen, weil an ein generelles Streikvcrbot nicht (oder nur) zu denken ist. Der gleiche 

Effekt läßt sich jedoch auch dadurch erzielen, daß die gewerkschaftliche »Streik­
freudigkeit" drastisch eingeschränkt wird. 

111. Und die Moral der Geschichte: Liberalisierung als Domesttzierung 

Die Logik der dargestellten Entscheidungen encfa[tet sich in drei Schritten: Zu­
nächst wird das Arbeitskampfrechl ganz und ausschließlich auf du System der 
Tarifautonomie hingeordnel. Sodann wird, im Bruch mit der Rechtsprechungsent­
wicklung der späten 70er und der 80er Jahre, die differenzierte rechtliche Beurtei­

lung und Gewichtung der zulässigen Kampfmiuc1, die zur Beschränkung der 
Zulässigkeit der Aussperrung und zur Privilegierung des gewerkschaftlichen Warn­

streiks geführt batte, fallen gelassen und unter Preisgabe der -ultima-ratio-Doktrin« 
eine umfassende, lediglich durch das allfällige Verhälmismaßigkeitspnnzip be­

schränkte Arbeitskampffreiheit posrulien. Und schließlich, dies ist der krönende 
und das neue Konstrukr tragende Schlußstein, werden die Streikrisiken der Gewerk­
schaften und der Arbeimehmer durch die Erweiterung ihrer deliktischen Schadens­

ersatzhafrung in einer bislang ungeahnten Weise ausgedehnt, während die ohnedies 
vergleichsweise bescheidenen Aussperrungsrisiken der Arbeitgeber minimiert wer­

den. 
Die Emgrenzung der tarifbezogenen Arbeitskampffreiheit, die auf den ersren Blick 

dem Märchenszenario einer (fast) konfliktfreien Überflußgesellschaft kraß zu wi­
dersprechen scheint, enrpuppt ihren tieferen Sinn erst im Hinblick auf die Gewichte, 
mit denen diese Freiheit auf Arbcirnehmerseite belaster wird: die Entgrenzung der 
legitimen Aussperrung und der Schadenshafrung für Streikexzesse. Ob diese neue 
Lmenvertcilung, die mit deutlicher Zeirverzögerung die reale Verschiebung der 

polirisch-ökonomischen Einflußfaktoren auf das Machtverhälmis von Kapital und 
Arbeit seit Ende der 70er Jahre rechtlich verdoppeIr, den Effekt einer weiteren 
Reduktion der Streikhäufigkeit und Domesrizierung der Strcikpraxis zur Folge 
haben wird, b[e.ibt abzuwarten. Zumindest wird auf diese Weise allen Ansätzen in 
den Gewerkschaften, aufgrund ihrer tatsächlich oder nur vermeintlich sinkenden 
Streikfähigkeit neue und effektivere Arbeitskampfformen auszuprobieren, ein Rie­
gel vorgesehoben.67 Daran, daß dieser auf die Dauer auch ratsächlich wirksam lst, 

6) Ebd. 
66 Unubcnroffen pomuen 151 noch Immer d,e Kmik von W'clh"ller "" der d'Tln lieg~nden Verletzung der 

Koali"onsf .... ·.ihcll J~r Arbennchmcr und der Umkehrung ih",r SChUllrech,,' :tu emem gewerkschaftli­
chen Anschlußzwong In semem Funkkolleg, RechrswISscnschoh. Frank(unJM. 1965 (unverandenl"r 
NlChdruck Zuneh '986), S. >'7. 

67 Vgl. h,erzu ctw~ die Untersuchungen von OSlenclon. Knm>n,li"crung des Strcik"'ch .. , Ncuwlc-d und 
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besteht aufgrund der Erfahrungen insbesondere der britischen Gewerkschaften in 
den vergangenen Jahren kein ZweifeJ.68 So soll ihnen, ob sie nun wollen oder nicht. 
zunehmend stärker die Rolle eines Koopcr:nionspartners als eines Komrahenden 
aufgenörigr werden mit der Perspektive, das Märchen 3m Ende zur Wirklichkeit 
werden zu lassen und das Strcikrechr gänzlich durch andere. aus Arbeitgebersicht 

gewiß "intelligentere- Alternativen LU ersetzen. 
Doch wie enden Märchen? »Und welln er nicht gestorben ist, dann lebt er heute 

noch". 

DanYl$udt '987. von Z~hlin, Streik, St"f,ccnt, Poliz"" Koln '986 und lübb,··Wolf{, Zur vcd~ssung'­
konfooncn Inccrp«'3t10n cl" § 81 J BGB un Zusommenhang mit aktiv produkuonsbeh.ndemden 
Arb •• ,-,hmp{'YlaßMhmcn, OB '9RR Beilage 9/ '988. 

68 Vgl. KH,end,ek, Zw.schen Ausgr,·n7.ung und knscnpol;u,cher Kondiuon'."m!;. Zur Si.uatlon der 
bnmchen Gewerkschaften, ,n, Mollcr-jen"." (Hrsg.), Zukunft du Gewerb"h,l,cn. Ein 'nlCmalJoni­
I., Vergle.ch, Frankfurt/Mo-Ne ... York. '9&7. S. ,6011. 
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